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Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt mit dem 

Verfügungsfonds privates Engagement der Bür-

gerinnen und Bürger. Beteiligen Sie sich an der 

Stadtkernerneuerung mit Ihren Projektideen.

Ihre Idee − finanziert aus 
dem Verfügungsfonds!

Mit dem Verfügungsfonds wird ein flexibles Bud-

get geschaffen, das relativ unbürokratisch für die 

kurzfristige Umsetzung kleinerer und lokal an-

gepasster Projekte, Aktionen und Maßnahmen in 

der Kevelaerer Innenstadt bereitsteht.

Die „Förderrichtlinie Verfügungsfonds Kevelaer“ 

regelt die Voraussetzungen zur Antragsstellung 

sowie den Ablauf vor Bewilligung eines Projektes.

Reichen Sie jetzt Ihr Projekt zur 

Bewilligung von Mitteln aus dem 

Verfügungsfonds ein!

Ideen gesucht −
50% gefördert!



Ziel der Maßnahmen: Die 
Innenstadt wird attraktiver

Die folgenden Beispiele geben Anregungen 

für Ihre eigenen Ideen.

 • Wettbewerbe für Kunst im 

  öffentlichen Raum

 • Umnutzungskonzepte

 • Gestaltungsleitfäden für Schaufenster, 

  Werbeanlagen, Außengastronomie

 •  Beschilderung– und Leitsysteme

 •  Informationstafeln

 •  Gestaltung von Plätzen

 •  Innenstadtmöblierung

 •  Banner für Straßenzüge

 •  Umsetzung von Lichtkonzepten

 •  Fassadenbegrünung

 •  Bepflanzungen

 •  Kunst im öffentlichem Raum

 •  Veranstaltungen zur Frequenzsteigerung 

  (Kundenbindung/ Kundenneugewinnung)

 •  Zwischennutzung von leerstehenden 

  Ladenlokalen

 •  Einrichtung von Kinderbetreuung

 •  Ladenflächenmanagement

 •  Qualifizierung für Händler, Gastronomen,  

  Dienstleister, runde Tische für Makler oder  

  Architekten

 • Marketing durch Print-Produkte 

  und Aktionen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erhält Mittel aus der 

Städtebauförderung des Bundes und des Landes 

NRW und hat einen Verfügungsfonds eingerichtet.

Der Fonds finanziert sich zu mindestens 50 Prozent 

aus privaten Mitteln und wird zu gleichen Teilen aus 

Mitteln der Städtebauförderung kofinanziert.

Das bedeutet: Jeder Euro, der aus privatem Ver-

mögen in den Verfügungsfonds eingezahlt wird, 

wird mit dem gleichen Betrag aus dem Etat der 

Städtebauförderung (Bund, Land, Kommune) be-

zuschusst.

Mit diesem Finanzierungsanteil dürfen ausschließ-

lich investive, investitionsvorbereitende und -be-

gleitende Maßnahmen finanziert werden.

Unsere Wallfahrtsstadt soll 
(noch) schöner werden

Sie sind Akteur aus der lokalen Wirtschaft, Mit-

glied einer Standortgemeinschaft, eines Vereins 

oder engagierte Privatperson? Sie haben eine 

Projektidee für den Kevelaerer Innenstadtbereich 

(siehe Abbildung)?

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und 

sind bei der Beantragung behilflich.

Über die Mittel aus dem Verfügungsfonds ent-

scheidet ein lokales Gremium, das bei Bedarf 

über die eingehenden Projektanträge entschei-

det.

Was ist zu tun?

Abgrenzung des Geltungsbereichs des 

Verfügungsfonds zur Stadtkernerneuerung


